
Zum Jahreswechsel 2023 tritt nach rund 10 Jahren Projektdauer das Neue Aktienrecht in Kraft. 

Grossmünsterplatz 9
8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 268 40 00
Fax +41 (0)44 268 40 05 

info@bnlawywers.ch
www.bnlawyers.ch

Liebe Klienten
Liebe Geschäftsfreunde

Das Leistungsspektrum unserer überregional tätigen Anwaltskanzlei umfasst die multidisziplinäre Beratung und Vertretung 
von Unternehmen und Privatpersonen.

 • Kapitalstruktur
 o Aktienkapital (AK)
  – Zulässigkeit der AK-Festsetzung in bestimmten   
   Fremdwährungen + Aktiennennwert grösser   
   als Null.
 o Kapitalband
  – Statutarische VR-Ermächtigung, das Kapital 
   innerhalb einer im Voraus festgesetzten Band-  
   breite während max. 5 Jahren zu erhöhen  
   oder herabzusetzen.
 o AK-Liberierung
  – Erweiterung der Verrechnungsliberierung,   
   unter Voraussetzungen.
 • Zwischendividende
 o Erlaubnis, aus Gewinnen des laufenden Jahres  
  eine Dividende auszuschütten.
 • Organisation
 o Geschlechter-Quoten (bereits in Kraft).
 o Regelung übermässiger Vergütungen bei 
  Publikumsgesellschaften  
  (statt VegüV / «Lex Minder»).

 • Generalversammlung (GV)
 o Zulässigkeit, eine GV elektronisch oder an ver- 
  schiedenen Versammlungsorten, so auch im  
  Ausland, abzuhalten.
 • Auskunfts- und Einsichtsrecht
 o Recht von Aktionären, die min. 10 % des AK  
  oder der Stimmen vertreten, von der AG Auskunft  
  ausserhalb der Generalversammlung zu verlangen.
 • Einberufungs-, Traktandierungs- und Antragsrecht
 o Reduzierte Schwellenwerte.
 • Schiedsklausel
 o Zulässigkeit einer Schiedsklausel in den Statuten zur  
  Beurteilung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten  
  durch ein Schweizer Schiedsgericht.
 • Sanierungsrecht
 o Zahlungsfähigkeit als neuer Fokus und Pflicht des VR  
  zur Ergreifung von Massnahmen zur Sicherstellung  
  der Zahlungsfähigkeit.
 • Verantwortlichkeitsklagen
 o Verjährung von Schadenersatzansprüchen innert  
  drei statt fünf Jahren.

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte

Die partielle Modernisierung des Schweizer Aktienrechts umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen:


